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Informationen zum Gesamtarbeitsvertrag (GAV) 
 

Die PROSTAFF Schweiz GmbH ist dem Gesamtarbeitsvertrag ( GAV) für den Personalbereich 

unterstellt. Das bedeutet, dass temporär Mitarbeitende bis zu einem Grundlohn pro Stunde von 

CHF 62.55 automatisch dem GAV Personalverleih unterstellt sind. Dies hat für Ihren Einsatz bzw. 

Ihre Lohnabrechnung hauptsächlich die zwei folgenden Einflüsse: 

 

 

1. Beitrag berufliche Weiterbildung und Sozialfonds 

Sie sind Weiterbildungs- und Sozialfonds beitragspflichtig. Zur Finanzierung werden von den Ar-

beitnehmern und den Arbeitgebern zusammen Beiträge von 1.0% vom Bruttolohn erhoben. Hier-

bei beträgt der Arbeitgeberanteil 0.3% und der Arbeitnehmeranteil 0.7% vom Bruttolohn. Dies 

soll im Sinne des GAV temporär Mitarbeitenden ermöglichen, subventioniert berufsbegleitende 

Aus- und Weiterbildungen machen zu können. 

Der GAV-Beitrag wird auf Ihrer Lohnabrechnung der PROSTAFF Schweiz GmbH mit 0.7% vom 

Bruttostundenlohn ausgewiesen.  

 

Weitere Informationen zum Weiterbildungsfonds finden Sie unter den nachfolgenden Links: 

Flyer Weiterbildung 

temptraining  

 

 

2. Feriensaldoführung 

In Ihrer Lohnabrechnung finden Sie zudem einen monatlichen Feriengeldabzug sowie den Saldo 

der Vormonate. Für Arbeitnehmer die unter 20 Jahre alt sind oder über 50 Jahre alt, wird mit 

10.6% vom Bruttolohn gerechnet. Für alle anderen Arbeitnehmer sind es 8.33%. 

 

Die PROSTAFF Schweiz GmbH ist gesetzlich dazu verpflichtet, eine Feriensaldorechnung zu füh-

ren, das heisst das Feriengeld erst dann auszubezahlen, wenn auch tatsächlich Ferien bezogen 

werden. Diese Vorgabe soll im Sinne des GAV vermeiden, dass Arbeitnehmer mangels eigener 

Vorsorge keine Ferien antreten können.  

Die einbehaltenen Beträge können auf schriftliche Mitteilung hin (  admin@prostaff.ch) zur Ver-

wendung von Ferien mit dem nächsten Salär ausbezahlt werden.  

 

Beziehen Sie bis zum Ende Ihres Einsatzes keine Ferien, wird das Feriengeld mit der letzten 

Lohnabrechnung komplett ausbezahlt, so dass der Feriensaldo 0 aufweist. 

 

 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:admin@prostaff.ch
https://www.prostaff.ch/sites/default/files/imce/pdf/de_ma_-_11.21_gavp_flyer_d.pdf
https://www.prostaff.ch/sites/default/files/imce/pdf/de_ma_-_11.23_flyer_d_gavp_weiterbildung.pdf
https://www.prostaff.ch/sites/default/files/imce/pdf/de_ma_-_11.23_flyer_d_gavp_weiterbildung.pdf
http://temptraining.ch/
http://temptraining.ch/
mailto:admin@prostaff.ch

